Stadt Adliswil		
Kinderhaus Werd
Schönauweg 6    8134 Adliswil   adliswil.ch ​
kinderhauswerd@adliswil.ch   044 771 20 02 
 Seite 2 von 7
















Präventionsreglement der Stadt Adliswil
Verhaltenskodex des Kinderhauses Werd 

Version 1
März 2024































Inhaltsverzeichnis
1. Reglement der Stadt Adliswil zur Verhinderung von Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz	3
2. Verhaltenskodex in Bezug auf sexuelle Gewalt für die Mitarbeitenden vom Kinderhaus Werd	3
2.1 Einführung	3
2.2 Verpflichtserklärung	3
2.3 Position des Kinderhauses und der Mitarbeitenden	3
2.4 Haltung der Mitarbeiter	3
2.5 Handeln bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe / bei sexuellen Übergriffe	4
2.6 Verhaltensregeln in der täglichen Arbeit	4
3. Anhang	6
3.1 Ablauf Kindeswohlgefährdung	6
3.2 Schweizerisches Strafgesetzbuch	6
3.3 Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Verhaltenskodex in Bezug auf sexuelle Gewalt	7















	
















[bookmark: _Toc170903186]1. Reglement der Stadt Adliswil zur Verhinderung von Mobbing und sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

Die Stadt Adliswil als Arbeitgeberin respektiert den Schutz der Persönlichkeit aller Mitarbeitenden. Sie haben Anspruch auf Schutz der seelischen und körperlichen Integrität am Arbeitsplatz…
…Weiterlesen: Präventionsreglement
[bookmark: _Toc170903187]2. Verhaltenskodex in Bezug auf sexuelle Gewalt für die Mitarbeitenden vom Kinderhaus Werd

[bookmark: _Toc170903188]2.1 Einführung
Aufgrund der aktualisierten Krippenrichtlinien seit Anfang 2013 sind Kindertagesstätten dazu aufgefordert, sich aktiv mit dem Thema Grenzverletzungen und sexueller Ausbeutung von Kindern auseinanderzusetzen und entsprechende Verhaltensregeln im Betrieb zu etablieren. Das Kinderhaus hat einen Verhaltenskodex entwickelt, der sich an den Richtlinien des Branchenverbands kibesuisse orientiert und speziell auf die Bedürfnisse des eigenen Betriebs zugeschnitten ist. Dieser Kodex dient dem Schutz sowohl der betreuten Kinder als auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sein Ziel ist es, Übergriffe in Kindertagesstätten zu verhindern, weshalb er als wichtiges Instrument betrachtet wird.

[bookmark: _Toc170903189]2.2 Verpflichtserklärung
Der Verhaltenskodex wird den Mitarbeitenden zusammen mit dem Arbeitsvertrag ausgehändigt. Zusätzlich wird von den Mitarbeitenden ein Strafregisterauszug verlangt. Durch ihre Unterschrift bestätigen die Mitarbeitenden, dass sie den Verhaltenskodex gelesen haben und sich verpflichten, die darin dargelegten Grundsätze einzuhalten (siehe Punkt 3.3 im Anhang).

[bookmark: _Toc170903190]2.3 Position des Kinderhauses und der Mitarbeitenden
Im Kinderhaus Werd werden sexuelle Übergriffe gegen Kinder durch Mitarbeitende und zwischen den Kindern in keinerlei Hinsicht toleriert. Die Mitarbeitenden des Kinderhauses Werd sind sich der Problematik von Grenzverletzungen und sexueller Ausbeutung von Kindern bewusst und setzen alles daran, solche Grenzverletzungen und Übergriffe zu verhindern.
Die Mitarbeitenden sind mit den relevanten Artikeln des Schweizerischen Strafgesetzbuches vertraut, insbesondere Art. 187 und 188 StGB (siehe Punkt 3.2 im Anhang). Sie erkennen an, dass das Herunterladen, Produzieren und Weiterleiten/Verkaufen von kinderpornographischem Material strafbare Handlungen darstellen und rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen können, selbst wenn diese ausserhalb des Kinderhauses Werd stattfinden und auch dann, wenn andere als die ihnen anvertrauten Kinder betroffen sind.
Im Falle sexueller Übergriffe ergreifen die Mitarbeitenden die erforderlichen Massnahmen, um weitere Vorfälle zu verhindern und unterstützende Massnahmen für die Opfer gemäss den geltenden Richtlinien einzuleiten. Die Mitarbeitenden sind sich bewusst, dass Verstösse gegen Gesetze zu straf- oder arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen können.

[bookmark: _Toc170903191]2.4 Haltung der Mitarbeiter
Die Mitarbeitenden des Kinderhauses Werd sind dazu verpflichtet, das Wohlergehen und den Schutz der ihnen anvertrauten Kinder sicherzustellen. Sie achten darauf, die Grenzen einer angemessenen Nähe zu respektieren und wahren stets die gebotene Distanz zu den Kindern. Die Verantwortung liegt immer bei den Erwachsenen, und dass Recht der Kinder auf Integrität, Privatsphäre und persönlichen Raum wird stets geachtet und respektiert. Selbst wenn möglicherweise von Seiten der Kinder Impulse ausgehen, halten die Mitarbeitenden die erforderliche Distanz ein.
Für Situationen, die Körperkontakt oder körperliche Unterstützung erfordern, gelten spezielle Regeln (siehe Abschnitt 2.6: Verhaltensregeln in der täglichen Arbeit).
Private Beziehungen zwischen Kindern und Mitarbeitenden wie Babysitten und Interaktionen auf sozialen Medien wie Facebook, Snapchat, Instagram oder über Kommunikationskanäle wie WhatsApp, sind Kontakte ausserhalb des Betreuungsverhältnisses und unvereinbar mit der professionellen Grundhaltung. Es besteht das Risiko, dass berufliche und private Interessen miteinander vermischt werden.
[bookmark: _Toc170903192]2.5 Handeln bei Verdacht auf sexuelle Übergriffe / bei sexuellen Übergriffe
Wenn Mitarbeitende Informationen über sexuelle Ausbeutung von Kindern oder zwischen Kindern erhalten, leiten sie diese umgehend an die Leitung des Kinderhauses Werd weiter. Sollte die Leitung nicht erreichbar sein, selbst in den Vorfall involviert sein oder nicht angemessen reagieren, ist die nächsthöhere Instanz (Ressortleitung Soziales der Stadt Adliswil) oder eine Fachstelle zu informieren. Dies gilt auch in Verdachtsfällen, unabhängig davon, ob die mutmasslichen Täter Mitarbeitende, andere Kinder, Personen aus dem Umfeld des Kindes oder möglicherweise Unbekannte sind.
Es wird vermieden, das Problem direkt mit den beschuldigten Personen zu besprechen, ebenso wie direkt mit dem als Opfer identifizierten Kind zu sprechen. 

[bookmark: _Toc170903193]2.6 Verhaltensregeln in der täglichen Arbeit

Grundsatz: Nähe und Distanz
Die Mitarbeitenden des Kinderhauses Werd tragen stets die Verantwortung für das angemessene Verhältnis von Nähe und Distanz zu den Kindern. Zusätzlich zu diesem Grundsatz gelten die folgenden Regeln für alle Mitarbeitenden:

Berührung
Das Kinderhaus Werd legt grossen Wert auf einen natürlichen und herzlichen Umgang mit den Kindern. Das Trösten von Kindern gehört zur täglichen Arbeit und kann gewährt werden, wenn es das Kind wünscht.

Küssen von Kindern
Küsse und Handlungen mit sexuellem Bezug, wie das Berühren der Brust oder der Genitalien von Kindern, sowie jegliche Form von sexualisierter Sprache sind strengstens untersagt.

Einzelbetreuung
Ein einzelnes Kind zu betreuen, erfolgt stets in Absprache mit anderen Mitarbeitenden. Die Gruppenleitung ist verantwortlich für die Überwachung und Einhaltung der Verhaltensregeln.

Früh- und Spätdienst
Es kann vorkommen, dass ein Mitarbeitender allein im Früh- oder Spätdienst tätig ist. Die Türen zu den Gruppenzimmern bleiben dabei offen und die Leitung wird darüber informiert.

Wickeln
Beim Wickeln wird immer ein anderer Mitarbeitender informiert. Das Wickeln erfolgt ausschliesslich durch eine festgelegte Bezugsperson und nicht durch Hospitanten. Die Tür zum Wickelraum bleibt während des Vorgangs geöffnet. Das Eincremen im Intimbereich ist Teil des Wickelns.

Gang auf die Toilette
Ein Kind wird nur begleitet, wenn es Hilfe benötigt. Das Abwischen nach dem Stuhlgang ist gestattet, solange das Kind dazu nicht in der Lage ist. Die Tür zur Toilette bleibt geöffnet. Dies wird mit den Eltern und Erziehungsberechtigten abgesprochen.

Fiebermessen
Idealerweise wird das Fieber im Ohr gemessen. Falls eine rektale Messung erforderlich ist, wird dies von der Gruppenleitung, der/dem Miterzieher/in durchgeführt. Die Vorgehensweise wird vorher mit den Eltern und Erziehungsberechtigten besprochen.

Mittagsschlaf 
Beim Einschlafen der Kinder ist immer ein/e Mitarbeitende/r im Schlafzimmer anwesend. Der Schlaf der Kinder wird durch ein Babyphone mit Kamera überwacht, und ein/e Mitarbeitende/r kann den Schlaf der Kinder spontan überprüfen. Berührungen finden nur am Kopf, Rücken oder an der Hand statt, wenn das Kind dies ausdrücklich wünscht. Die Matratze gilt als Schutzzone des Kindes und wird nicht überschritten.






Baden
Im Sommer dürfen die Kinder im Garten baden oder spielen, wobei Badebekleidung getragen wird. Ausnahmen: Nacktbaden ist nur auf der Babygruppe in Anwesenheit einer zweiten Betreuungsperson erlaubt. Das Baden oder Duschen im Haus ist nur in Ausnahmefällen oder im Rahmen einer Ausbildung (FaBe) gestattet, nach Absprache mit der Gruppenleitung, den Eltern, den Erziehungsberechtigten und in Anwesenheit einer zweiten Person.

„Doktorspiel“
Das Entdecken des eigenen Körpers gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes. Das Spielen wird an einem bestimmten Ort zugelassen und nur zwischen Kindern gleichen Alters beobachtet. Eingriffe erfolgen nur, wenn ein Machtgefälle entsteht. Erwachsene nehmen nur am Spiel teil, wenn es sich um das traditionelle „Doktorspiel“ handelt, bei dem Kinder die Arme, den Kopf und die Beine der Betreuungsperson einbinden, Spritzen geben oder Fieber messen.

Sprache
Die Geschlechtsteile werden korrekt und einheitlich benannt (Penis / Scheide). Das Team des Kinderhauses einigt sich auf die Begrifflichkeiten und kommuniziert diese mit den Eltern und Erziehungsberechtigten.

Aufklärung
Es ist nicht Aufgabe der Mitarbeitenden, die Kinder aufzuklären. Konkrete Fragen der Kinder werden altersgerecht beantwortet, und anschliessend werden die Eltern/Erziehungsberechtigten informiert.







































[bookmark: _Toc170903194]3. Anhang

[bookmark: _Toc170903195]3.1 Ablauf Kindeswohlgefährdung

	Phase 1 Informationen und Hinweise entgegennehmen, eigene Beobachtungen
	
	Informationen, Hinweise des Kindes
	
	Informationen, Hinweise Dritter
	
	Eigene Beobachtungen
	
	

	
	
	↓
	
	↓
	
	↓
	
	

	
	
	Gefährdung möglich?
	→
	NEIN

	
	
	
	
	↓
	
	
	
	

	
	
	
	
	JA
	
	
	
	

	
	
	
	
	↓
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase 2 Informationen und Hinweise entgegennehmen, eigene Beobachtungen
	
	Merkmale einer Gefährdung vorhanden?
	→
	NEIN

	
	
	
	
	↓
	
	
	
	

	
	
	
	
	JA
	
	
	
	

	
	
	
	
	↓
	
	
	
	

	
	
	Schutz- und Risikofaktoren prüfen
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Einschätzung und Beurteilung
	
	

	
	
	↓
	
	↓
	
	↓
	
	

	Phase 3 Schlussfolge-rungen und Handlungs-möglichkeiten
	
	Keine Kindswohl-   gefärdung
	
	Unklare Situation
	
	Kindeswohl-gefährdung vorhanden
	
	

	
	
	↓
	
	↓
	
	↓
	
	

	
	
	Fall abschliessen
	
	Neubeginn bei Phase 1
	
	Sofortmassnahmen
	
	

	
	
	
	
	
	
	Einvernehmliche Massnahmen
	
	

	
	
	
	
	
	
	Gefährdungsmeldung an die KESB
	
	

	
	
	
	
	
	
	Strafanzeige bei der Polizei
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phase 4                        Auswertung
	
	Abschluss: Reflexion und Qualitätssicherung
	
	

	
	
	
	[footnoteRef:1] [1:  https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/organisation/bildungsdirektion/ajb/kindesschutzkommission/leitfaden_kindeswohlgefaehrdung_2019.pdf] 

	




[bookmark: _Toc170903196]3.2 Schweizerisches Strafgesetzbuch
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_187

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/54/757_781_799/de#art_188









[bookmark: _Toc170903197]3.3 Verpflichtungserklärung zur Einhaltung des Verhaltenskodex in Bezug auf sexuelle Gewalt


Der / die Unterzeichnende 

Name:			……………………………………………………………………………………
Vorname:		……………………………………………………………………………………
Geburtsdatum:	             ……………………………………………………………………………………

bestätigt hiermit, dass er /sie
· das Präventionsreglement der Stadt Adliswil gelesen und verstanden hat
· den Verhaltenskodex des Kinderhauses Werd gelesen und verstanden hat 
Ich teile die dargelegten Grundsätze und verpflichte mich, diese einzuhalten. Außerdem verpflichte ich mich, bei Kenntnis oder Verdacht sexueller Ausbeutung gegenüber Kindern, welche in der Kindertagestätte betreut werden, die Leitung des Kinderhauses Werd zu informieren. 

……………………………………….			……………………………………………….

Ort, Datum						Unterschrift
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